
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt wI O;;reJ 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Gabriel Obernosterer, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA 
Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2305 d.B.): Bundesgesetz, 
mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das Finanzausgleichs
gesetz 2017, das Umweltf"örderungsgesetz, das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, das 
Transparenzdatenbankgesetz 2012 und das Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden 
(2375 d.B.) - Top 2 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die eingangs bezeichnete Regierungsvorlage wird in Artikel 5 (Änderung des Transparenzdatenbank
gesetzes 2012) wie folgt geändert: 

1. Nach Z 5 wird f olgende Z 5a eingefagt: 

„ 5a. Dem § 1 wird folgender Abs. 4 angefagt: 

„(4) Dieses Bundesgesetz gilt für alle Organe des Bundes. Es gilt weiters für vom Bund mit der 
Abwicklung von Leistungen betraute Rechtsträger, soweit die Leistung der Gesetzgebung des Bundes 
unterliegt."" 

2. In Z 12 wird in § 4a Abs. 1 Z 2, Abs. 2 Z 2 und Abs. 4 jeweils das Wort „verschiedenen" durch das Wort 
„betrauten" ersetzt. 

3. In Z 14 wird in § 8 Abs. 1 Z 6 und Abs. 9 j eweils das Wort „Wiedergutmachungen" durch das Wort 
„Entschädigungen" ersetzt. 

4. In Z 22 wird in § 21 Abs. 1Z6 das Wort „verschiedenen" durch das Wort „betrauten" ersetzt. 

5. Nach Z 22 wirdfolge°';;Je-z22a eingefagt: 

„22a. In § 23 Abs. 2 wird im zweiten Satz nach der Wortfolge „ Leistungen im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 1 
lit. f " die Wortfolge „ sowie Entschädigungen gemäß § 8 Abs. 1 Z 6 " eingefagt." · 

6. Nach Z 25 wird f olgende Z 25a eingefagt : 

„ 25a. In § 25 Abs. 2 wird im ersten Satz nach der Wortfolge „ für die Mitteilung von Sachleistungen im 
Sinne des § 4 Abs. 1 Z 1 lit. f ' die Wortfolge „sowie von Entschädigungen gemäß § 8 Abs. 1 Z 6" 
eingefagt. " 

7. Z 28 lautet: 

„28. § 29 Abs. 1Z4 entfallt." 

8. Z 38 lautet: 

„ 38. In § 43 wird folgender Abs. 15 angefagt: 

„( 15) In der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 1 Nr. XX/202x treten in Kraft: 

1. das Inhaltsverzeichnis, § 1 Abs. 1 Z 6, Abs. 2 und Abs. 4, § 4 Abs. 1, § 4a, § 6 Abs. 2, § 15 Abs. 1 
und 2, § 20 Abs. 2, § 28 sowie§ 32 Abs. 9 mit Ablauf des Tages, an dem die Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über eine Transparenzdatenbank, BGB!. I 
Nr. 73/20 13, außer Kraft tritt; zugleich treten § 1 Abs. 1 Z 2, § 4 Abs. 3 und 4, § 20 Abs. 2 Z 3 und 
4 sowie § 29 Abs. 1 Z 4 außer Kraft; 

2. § 1 Abs. 1 Z 4, § 2, § 4 Abs. 2, § 8, § 11 , § 16, § 2 1 Abs. 1, § 23 Abs. 2, § 25 Abs. 1 bis 2, § 30, 
§ 32 Abs. 1 und 6, § 35, § 36, § 39g Abs. 1 und 4 sowie § 42 Abs. 1 mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung; zugleich tritt § 1 Abs. 1 Z 5 außer Kraft."." 

AA-358 XXVII. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 von2 

Begründung 
Zu Z 1 und 7 (§ 1Abs.4, § 29 Abs. 1): 

Anlässlich der Überführung von Definitionen, insbesondere jener der Landesleistungen, aus der derzeit 
geltenden Vereinbarung nach Art. l 5a B-VG über eine Transparenzdatenbank, BGBI. 1 Nr. 73/2013, in das 
Transparenzdatenbankgesetz 2012 soll der Geltungsbereich des Transparenzdatenbankgesetzes in § 1 
Abs. 4 aufgenommen werden. Klargestellt werden soll in diesem Sinne, dass das 
Transparenzdatenbankgesetz 2012 einerseits als ein Selbstbindungsgesetz des Bundes die Organe des 
Bundes, nicht aber jene der Länder oder Gemeinden, bindet. Da es sich bei der Transparenz im 
Förderungswesen andererseits um eine Annexmaterie zu jener Materie handelt, der eine konkrete Leistung 
zuzuordnen ist, soll zudem klargestellt werden, dass das Transparenzdatenbankgesetz 2012 außenwirksam 
nur dann normative Anordnungen treffen kann, wenn dem Bund die Kompetenz zur Gesetzgebung der 
Leistung zukommt. Anlässlich dieser Klarstellung können die in § 29 Abs. 1 Z 4 enthaltenen Ausnahmen 
zur Mitteilungspflicht entfallen. 

Zu Z 2 und 4 (§ 4a Abs. 1, 2 und 4, § 21 Abs. 1): 

Wird eine Leistung von einem vom Bund oder einem Land verschiedenen Rechtsträger abgewickelt, soll 
klargestellt werden, dass diese Leistung als Bundesleistung gilt, wenn die Betrauung des Rechtsträgers 
durch den Bund erfolgt, bzw. diese Leistung als Landesleistung gilt, wenn die Betrauung des Rechtsträgers 
durch ein Land erfolgt. 

Zu Z 3, 5 und 6 (§ 8 Abs. 1 und Abs. 9, § 23 Abs. 2, § 25 Abs. 2): 

Entschädigungen werden aus staatlicher Verantwortung gegenüber Personen, die Unrecht oder Schaden 
erlitten haben, geleistet und weisen - im Unterschied zu direkten Förderungen - in der Regel symbolischen 
Charakter auf. Aus diesem Grund sollen personenbezogene Daten zu Entschädigungen nicht mehr 
verpflichtend in die Transparenzdatenbank übermittelt werden müssen. 

er obigen Änderungen ist die Inkrafttretensbestimmung anzupassen. 
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